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Gz. - Bitte bei Rückantwort angeben:
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Vollzug des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) vom 17.05.2013 (BGBl.
1S.1274, FNA 2129-8), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 03.07.2024
(BGBl. 2024 I Nr. 225) und des Bayer. Immissionsschutzgesetzt (BaylmSchG) vom
10. Dezember 2019 (GVBl. S. 686, BayRS 2129-1-1-U), das zuletzt durch 8 2 des
Gesetzes vom 9. November 2021 (GVBl. S. 608) geändert worden ist;

Antrag der Josef Meier GmbH & Co. KG vom 18.02.2022 - eingegangen am Landratsamt Pas-
sau am 22.02.2022 - auf Errichtung und Betrieb einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung von

gefährlichen Abfällen

markung Pocking, Stadt Pocking
uf den Grundstücken mit den Flurnummern 445, 445/2, 442, 443/1, 444, 445/1, Ge-

Anlagen:
1 Berechnung Kostenzusammensetzung
1 Berechnung Sicherheitsleistung
1 Kostenrechnung
1 Ordner Antragsunterlagen (gezeichnet mit Genehmigungsvermerken)
1 Baubeginnsanzeige g.R.
1 Anzeige Nutzungsaufnahme 9. R.

Das Landratsamt Passau erlässt folgenden

BESCHEID

I. Genehmigung nach $ 4 BImSchG
1. Der Josef Meier GmbH & Co. KG, im folgenden Antragstellerin oder Betreiberin genannt,

wird nach Maßgabe der Ziffern I. bis VII. die Genehmigung zur Errichtung und zum
Betrieb einer Anlage zur zeitweiligen Lagerung von gefährlichen
Abfällen auf den
Grundstücken mit den Flurnummern 445, 445/2, 442, 443/1, 444, 445/1, Gemarkung
Pocking, Stadt Pocking erteilt.

1

mailto:Anna.krompass@landkreis-passau.de
mailto:Anna.krompass@landkreis-passau.de


4. Der Betrieb der Anlage ist ganzjährig, aber nicht an Sonn- und Feiertagen und nicht
zur Nachtzeit (22:00 Uhr - 06:00 Uhr), von Montag bis Freitag, jeweils über einen
Zeitraum von bis zu zehn Stunden täglich, zulässig.

5. Die durch den Betrieb Halle des Recyclingzentrums für Bauschutt und mineralische
Baustellenabfälle einschließlich des betriebsbedingten Fahrverkehrs auf dem Betriebs-
gelände resultierenden Beurteilungspegel dürfen gemäß TA Lärm folgende Immissi-
onsrichtwerte nicht überschreiten:

IRWA tags IRWA nachts
(dB(A)) (dB(A))

06:00 Uhr bis 22:00 Uhr bis
22:00 Uhr 06:00 Uhr

IO 1, Wohnhaus, Felding 3, 94060
Pocking, Flumummer 422 Gemarkung 54 39

und Stadt Pocking
IO 2, Wohnhaus, Felding 3a, 94060
Pocking, Flumummer 422 Gemarkung 54 39

und Stadt Pocking
IO 3, Wohnhaus, Haidhäuser 6, 94060
Pocking, Flumummer 431 Gemarkung 54 39

und Stadt Pocking
IO 4, Wohnhaus, Haidhäuser 2a,

54 3994060 Pocking, Flurnummer 443/3 Ge-
markung und Stadt Pocking

IO 5, Wohnhaus, Pfaffenhof 1, 94060
Pocking, Flumummer 454 Gemarkung 54 39

und Stadt Pocking
IO 6, Wohnhaus, Anzing 11a, 94060
Pocking, Flurnummer 1015 Gemar- 54 39
kung Kühnham und Stadt Pocking
IO 7, Wohnhaus, Rutzing 3, 94060
Pocking, Flurnummer 1005 Gemar- 54 39
kung Kühnahm und Stadt Pockin

6. Die nachfolgend genannten Arbeitsmaschinen dürfen jeweils den angegebenen maxi-
malen Schallleistungspegel nicht überschreiten:

Arbeitsmaschine Schallleistunaspeae
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Gerät für Staubbindung
NEBOLEX V7

107 dB(A)

Bagger Kobelco SK 300 105 dB(A)
Radlader Liebherr L556 104 dB(A)

Dumper CAT 730C 109 dB(A)

7. Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen nach dem sog. Spitzenpegelkriterium die 
zulässigen Immissionsrichtwerte am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nacht 
um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten. Die Immissionsrichtwerte beziehen sich auf 
die Tagzeit von 06:00 bis 22:00 Uhr und auf die Nachtzeit von 22:00 bis 06:00 Uhr.



8. Zulässige Abfälle zur Lagerung

Abfallsch- Abfallbezeichnung Bemerkung Max. Lager-
lüssel nach menge in t

17 03 01* Kohleteerhaltigen Bitumengemische Gefährliche Abfälle 3.000

17 03 03* Kohlenteer und teerhaltige Produkte

17 05 03* Boden und Steine, die gefährliche Stoffe enthalten

17 05 05* Baggergut, das gefährliche Stoffe enthält

17 09 03* Sonstige Bau- und Abbruchabfälle (einschließlich gemischte Abfälle),
die gefährliche Stoffe enthalten

AV
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Abfallschlüssel nach AV Abfallbezeichnung Bemerkung
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BedingungI.
1.
11 . Mit der Zwischenlagerung von nichtgefährlichen und gefährlichen Abfällen darf erst

1.2. Die Sicherheitsleistung ist in Form einer selbstschuldnerischen, unbedingten und un-

1.3. Die Freigabe der Sicherheitsleistung erfolgt nach Stilllegung der Anlage zur zeitweili-

Sicherheitsleistung

begonnen werden, wenn dem Landratsamt Passau eine Sicherheitsleistung in Höhe
von vorliegt.

befristeten Bürgschaft ohne Verfall- bzw. Ausschlussklausel eines inländischen Kredit-
instituts (Bankbürgschaft) unter Verzicht auf die Einreden der Anfechtbarkeit, Aufre-
chenbarkeit und Vorausklage 88 770, 771 BGB zu Gunsten des Freistaats Bayern,
vertreten durch das Landratsamt Passau, zu erbringen. Als Verwendungszweck ist
dabei anzugeben: Sicherheitsleistung nach 8 12 Abs. 2 Satz 2 BImSchG für die Anlage
zur Zwischenlagerung und Aufbereitung von nicht gefährlichen und gefährlichen Ab-
fällen Haidhäuser, Pocking".

gen Lagerung von nichtgefährlichen Abfällen und von gefährlichen Abfällen auf den
Grundstücken mit den Flurnummern 445, 445/2, 442, 443/1, 444, 445/1 Gemarkung
Pocking, Stadt Pocking.

2. Mit dem Betrieb der Zwischenlagerflächen im Freien darf erst begonnen werden, wenn
eine Abnahme des wasserundurchlässigen Untergrundes und des Sickerbeckens erfolgt
ist und diese für ordnungsgemäß erachtet werden.

Planunterlagen
Dieser Genehmigung liegen die nachfolgende Antragsunterlagen zugrunde:

I.

M
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Dieser Genehmigung liegen darüber hinaus die nachfolgenden mit Genehmigungsver-
merk des Landratsamtes Passau versehenen Planunterlagen zugrunde, welche als inhalt-
liche Bestimmungen Bestandteil dieses Bescheides sind:
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IV. Nebenbestimmungen
Die Genehmigung wird unter folgenden Nebenbestimmungen erteilt:

1. Allgemeine Anforderungen:
Die Anlage ist entsprechend den Antragsunterlagen zu errichten, zu betreiben und zu war-
ten. Der Stand der Technik bzw. die anerkannten Regeln der Technik sind zu beachten.

2. Immissionsschutz
2.1 Emissionsbegqrenzung und Auflagenkatalog zur Luftreinhaltung

2.1.02 Bis zu max. 1 Jahr dürfen andere als in Ziffer 2.1.01 dieses Bescheides genannte
Abfälle, z. B. nicht ausreichend deklarierte, kritische oder gefährliche Materialien
gelagert werden.

2.1.03 Eine dauerhafte Lagerung von mineralischen Abfällen, Baurestmassen, Bodenaus-
hub, und bitumen- oder teerhaltigen minerali-
schen Stoffen auf dem Betriebsgelände ist nicht zulässig.

2.1.04 In den Lagerbereichen ist eine differenzierte und chargenweise Zwischenlagerung
der angelieferten Massen zu gewährleisten. Die Lagerung der angelieferten Abfälle
hat getrennt nach Qualität und geplanter Verwertung/Entsorgung zu erfolgen.
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2.1.11

2.1.12

Die im Betrieb vorhandenen Großgeräte (Lader, Bagger und dergleichen und kw,
die im Rahmen des Betriebs der Anlage zur Zwischenlagerung
von Bauschutt und mineralischen Abfällen zum Einsatz kommen, müssen dem
Stand der Lärmschutztechnik und der Luftreinhaltetechnik entsprechen.

Radlader sollten möglichst nur bei befeuchteten oder nicht staubenden Gütern zum
Einsatz kommen.

2.1.14

2.1.15

2.1.16

2.1.17

Der angelieferte Bauschutt, Bodenaushub oder ähnliche mineralische Abfälle ist bei
einer erforderlichen Zwischenlagerung auf der Eingangsmaterialfläche im Wind-
schatten der geplanten U-förmigen Hallen unter weitgehender Vermeidung von
Staubaufwirbelungen abzukippen.

Bei dem Umschlag der mineralischen Abfälle ist
die antraggegenständliche Sprühnebelanlage des Herstellers NEBOLEX in geeigne-
ter Weise so aufzustellen und zu betreiben, dass entstehende staubförmige Emis-
sionen wirkungsvoll an die Tröpfchen des Wassemebels gebunden und dadurch
staubförmige Emissionen weitgehend minimiert werden.

Bei der Lagerung von staubenden Gütern im Freien ist die Oberfläche des Hauf-
werks zu befeuchten oder mit staubbindenden Mitteln zu behandeln.

Bei der Zwischenlagerung und beim Umschlag von unverarbeitetem, eventuell ver-
unreinigtem, Abfall ist dafür Sorge zu tragen, dass Windverfrachtungen von Leicht-
stoffen (z.B. Papier, Folien, Styropor) vermieden werden. Zur Erfüllung dieser An-
forderung kommt insbesondere ein Abdecken der zu lagernden unverarbeiteten
Abfälle, soweit flugfähige Leichtstoffe enthalten sind, in Betracht.

9



2.1.18 Die Transportmulden und Ladeflächen der Lkw beim Transport von mineralischen
Abfällen, Bodenaushub und ähnlichen Abfällen sind, sofern diese trocken oder ober-
flächlich abgetrocknet sind und bei höheren Windströmungsgeschwindigkeiten zur
Staubbildung neigen, während der Fahrt auf öffentlichen Straßen und ggf. auf dem
Betriebsgelände zur Vermeidung von Staubemissionen abzudecken. Falls flugfähige
Leichtstoffe, z.B. Styropor und Papier, in den mineralischen Abfällen als Verunrei-
nigungen enthalten sind, sind die Transporteinrichtungen der Fahrzeuge zur Ver-
meidung der Emission dieser Leichtstoffe ebenfalls abzudecken.

2.1.19 Vom Betreiber ist sicherzustellen, dass Verschmutzungen öffentlicher Fahrwege
durch Fahrzeuge nach Verlassen des Anlagenbereiches vermieden oder umgehend
beseitigt werden, z.B. durch den Einsatz einer Reifenwaschanlage oder regelmäßi-
ges Säubern der Fahrwege.

2.1.20 Die Fahrwege und die Betriebsflächen sind in einer der Verkehrsbeanspruchung
entsprechenden Stärke mit einer Decke in bituminöser Bauweise, in Zementbeton
oder einem gleichwertigen Material nichtstaubend zu befestigen. Die befestigten
Flächen sowie die einzelnen Betriebsanlagen sind regelmäßig zu säubern, um Stau-
baufwirbelungen zu vermeiden.

2.1.21 Verschmutzte oder staubbeladene Lageflächen sind unverzüglich zu reinigen.

2.2 Lärmschutz
2.2.01 Die Geräusche dürfen nicht tonhaltig und nicht ausgeprägt tieffrequent (vorherr-

schende Energieanteile im Frequenzbereich unter 90 Hz) sein.

2.2.02 Das geplante Vorhaben ist entsprechend den der schalltechnischen Untersuchung

grundeliegenden Planunterlagen, Betriebsbeschreibungen, Lärmemissionsdaten,
wie die Schallleistungspegel der verwendeten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte,
auszuführen. Wird davon abgewichen, ist erforderlichenfalls ein Nachweis über die
Gleichwertigkeit anderer Planungen zu erbringen.

2.2.03 Spätestens mit Betriebsaufnahme ist dem Landratsamt Passau, Sachgebiet 52 -

Immissionsschutz die Auswahl der eingesetzten Arbeitsmaschinen mitzuteilen.

2.2.04 Lärmerzeugende Anlagenteile müssen dem Stand der Lärmschutz- und Schwin-
gungsisolierungstechnik entsprechend errichtet, betrieben und gewartet werden.

2.2.05 In der Nacht zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr sind der LKW-Verkehr auf und zu
dem Anlagengrundstück und Verladetätigkeiten auf dem Anlagengrundstück und
im Bereich der Lagergebäude unzulässig.

2.2.06 Das unnötige Laufen Lassen der Lkws und Arbeitsmaschinen während der Verlade-
tätigkeit hat zu unterbleiben.

2.3 Reststoffe
2.3.01 Die anfallenden Reststoffe und Abfälle, auch aussortierte Abfälle, die durch den

Wind verfrachtet werden könnten, sind in geschlossenen Behältern zwischenzula-
gem.

2.3.02 Die anfallenden Reststoffe und Abfälle sind entsprechend den Vorschriften des
Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) und den hierzu erlassenen Rechtsvorschriften
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ordnungsgemäß zu entsorgen.

3. Abfallrecht
31 Zulässige Abfälle

3.1.03 Die Aufnahme weiterer Abfallschlüssel zur Lagerung
der Zustimmung des Landratsamts Passau, Sachgebiet 52 - Immissionsschutz.

3.1.05 Eine gemeinsame Erfassung der aussortierten Fraktionen aus Gemischen gemäß
Gewerbeabfallverordnung (GewAbfV) und anderen Abfällen ist nur möglich, wenn
durch geeignete Maßnahmen die Erfassung der Sortierquote nach $ 9 GewAbfV
sichergestellt wird.

3.1.06 Gefährliche Abfälle sind auszusortieren und von den anderen Abfällen getrennt zu
halten, zu lagern und zu entsorgen.

3.1.07 Die Fraktionen Papier und Pappe, Glas, Kunststoffe und Metalle sowie mineralische
Materialien (Beton, Ziegel, Fliesen, Keramik) sind in der Anlage auszusortieren und
einer ordnungsgemäßen stofflichen oder energetischen Verwertung zuzuführen.

3.1.08 Gemischte Fraktionen, die einer energetischen Verwertung zugeführt werden, dür-
fen nicht Glas, Metalle, mineralische Abfälle oder biologisch abbaubare Küchen-
und Kantinen-, Garten- und Park- oder Marktabfälle enthalten.

3.2 Annahme von Abfällen
3.2.01 Die Eingangskontrolle hat folgende Schritte zu umfassen:

e Überprüfung der angelieferten Abfälle auf die Übereinstimmung mit den Anlie-
ferpapieren
Mengenermittlung
Feststellung und Überprüfung der Zulässigkeit der Abfallart

e Sicht- bzw. organoleptische Kontrolle (Feststellung von Auffälligkeiten wie z.B.
nicht der deklarierten Kontamination entsprechende Farben, Gerüche oder un-
typische Störstoffgehälte).

3.2.02 Falsch deklarierte Abfälle sind entweder zurückzuweisen oder umzudeklarieren, so-
fern die Abfälle in der Anlage angenommen werden dürfen. Die jeweiligen Maßnah-
men bei falsch deklarierten Abfällen sind im Betriebstagebuch niederzulegen.

3.2.03 Die Annahme von nicht zulässigen Abfällen (alle Abfälle, die nicht in Ziffer I. Nr. 8
dieses Bescheides genannt sind) ist zu verweigern. Die Anlieferer sind auf eine
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3.2.04

3.3
3.3.01

3.3.02

3.3.03

ordnungsgemäße Entsorgung ausdrücklich hinzuweisen. Abfallart und Anlieferer
(mit Kfz-Kennzeichen) sind im Betriebstagebuch zu vermerken.

Gefährliche Abfälle von externen Anlieferern dürfen nur unter Vorlage einer grund-
legenden Charakterisierung und mit Deklarationsanalysen angenommen werden.

Eigenüberwachung
Der Anlagenbetreiber hat ein Betriebshandbuch zu führen. Darin sind die Verfahren
für Abfallannahme, Kontrolle festzulegen. Annahmeformblät-
ter für die Abfallerzeuger sind ebenfalls festzuhalten. Zudem hat das Betriebshand-
buch Folgendes zu enthalten:
e die gemäß diesem Genehmigungsbescheid einzuhaltenden Inhalts- und Neben-

bestimmungen (Auflagenübersicht)
e die Art der abfallwirtschaftlichen Tätigkeiten, angewandte Verfahren sowie be-

handelte Abfallarten,
e die Annahmekriterien bzw. -bedingung der zur Lagerung oder Behandlung vor-

gesehenen Abfälle,
e die zu treffenden Maßnahmen bei Nichtübereinstimmung angelieferter Abfälle

mit den Abgaben in den Anlieferpapieren oder der verantwortlichen Erklärung
im Entsorgungsnachweis,
Art und Umfang der Eingangskontrollen,
Art und Umfang der Eigenüberwachung,

e Arbeitsanweisungen für Kontroll- und Wartungsmaßnahmen, insbesondere Ein-
gangskontrolle, Entladung und Sichtung der Eingänge, Anlagenkontrolle und
Anlagenüberwachung

Entsorgungswege der im Betrieb anfallenden Abfälle,
Verteilung der einzelnen Abfallarten in der Anlage (Lagerort, Art der Lagerung,
Kennzeichnung der Lagerorte und Abfallarten, maximale Lagerkapazitäten)

« Aufgabenverteilung und Verantwortungsbereiche des Personals
Informations-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten (u.a. Betriebsta-
gebuch)

e Merkblätter für die Abfallerzeuger

Der Anlagenbetreiber hat die Entsorgungsnachweise gemäß 88 50, 51 des Kreis-
laufwirtschaftsgesetzes (KrWG) für die zur Lagerung vorge-
sehenen gefährlichen vorzuhalten.

Der Anlagenbetreiber hat die Register gemäß 8 49 KrWG für die zur Lagerung
und/oder Behandlung angenommenen nicht gefährlichen Abfälle zu führen. Im Re-
gister sind folgende Daten zu erfassen:

Herkunft
Art des Abfalls inkl. Abfallschlüssel
Menge in Tonnen
Annahme- und Abgabedatum
Angaben über die ordnungsgemäße Entsorgung
Entsorgungsweg
u.U. notwendige behördliche Freigabe zur Verwertung
Der Anlagenbetreiber muss die fortlaufende Dokumentation der Stoffströme in
die Anlage (Input) und aus der Anlage heraus (Output) im Betriebstagebuch
darstellen. Die Dokumentation hat in Tabellenform zu erfolgen.
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3.4 Abfälle im Betrieb
3.4.01 Bei der Sortierung entstehende Abfälle sind der Abfallgruppe 19 12 „Abfälle aus der 

mechanischen Behandlung von Abfällen (z. B. Sortieren, Zerkleinern, Verdichten, 
Pelletieren) aller nicht genannten“ zuzuordnen.

3.4.02 Im Rahmen der Behandlung aussortierte Abfälle sind bei Bedarf nach Vorgaben der 
nachgeschalteten Entsorgungsanlage zu untersuchen.

3.4.03 Der Anfall von Abfällen ist möglichst zu vermeiden. Unvermeidbare Abfälle sind 
vorrangig wiederzuverwenden oder einer Verwertung (z.B. Recycling) zuzuführen. 
Nicht verwertbare Abfälle sind einer schadlosen Beseitigung zuzuführen.

3.4.04 Im Betrieb der Anlage anfallende Abfälle (z. B. Leichtgut, Altöl, Kondensate, Filter, 
Katalysatoren, Dichtungen, Batterien, Zündkerzen, ölige sowie verschmutzte Lap-
pen und Kleidungsstücke etc.) dürfen nur in dafür geeigneten und zugelassenen 
Anlagen und Maßnahmen verwertet oder beseitigt werden.

3.4.05 Bei energetischer Verwertung der anfallenden Abfälle dürfen mineralische Abfälle, 
biologisch abbaubare Abfälle, Glas und Metalle nicht enthalten sein.

3.5 Lagerung
3.5.01 Gefährliche Abfälle sind getrennt von den übrigen Abfällen zu lagern.

3.5.02 Für Abfälle zur Verwertung und Abfälle zur Beseitigung sind jeweils getrennte La-
gerbereiche einzurichten und zu kennzeichnen.

3.5.03 Abfälle, von denen Flüssigkeiten austreten können, sind in dichten Containern zu 
lagern.

3.5.04 Eine Vermischung der Abfälle ist nur dann möglich, wenn eine gemeinsame Entsor-
gung durchgeführt werden kann. Die Abfallzusammensetzung und die Schadstoff-
konzentrationen dürfen nicht zum Zweck der Umgehung der Zuordnung zu Entsor-
gungswegen beeinflusst werden („Verdünnungsverbot“). Die zu vermischenden Ab-
fälle müssen deshalb bei den Hauptkontaminanten ähnliche Schadstoffkonzentrati-
onen aufweisen, d. h. gleiche Belastungsklassen wie z. B. Deponieklassen gemäß 
Deponieverordnung (DK 0, DK I, DK II, DK III), Einbauklassen der Ersatzbaustoff-
verordnung oder gemäß „Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, Brüchen und Tage-
bauen“ (Z0, Z1.1, Z 1.2, Z 2) oder Richtwerte gemäß Leitfaden „Anforderungen an 
die Verwertung von Bauschutt in technischen Bauwerken“, etc.
Voraussetzung für die Vermischung ist zudem, dass diese Abfälle untereinander 
verträglich sind und keine Reaktionen oder chemische Veränderungen stattfinden. 
Dazu sind im Zweifelsfall Verträglichkeitsprüfungen vor der Vermischung durchzu-
führen.

3.5.05 Wenn innerhalb der Anlage eine Vermischung von Abfällen erfolgt (z.B. aus verfah-
renstechnischen Gründen), so ist der Abfall so zu entsorgen, wie es für die am 
höchsten belastete Teilfraktion vor der Vermischung notwendig gewesen wäre. 
Ausgenommen hiervon sind die durch die Behandlung nachweislich reduzierbaren 
Schadstoffe.

3.6 Personal und Betriebsbeauftragter für Abfall
3.6.01 Der Betreiber des Zwischenlagers muss jederzeit über qualifiziertes, zuverlässiges 

Personal mit der notwendigen Sachkunde für die jeweilige Aufgabe verfügen.
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3.6.02 Der Anlagenbetreiber kann als Ersatz für den Betriebsbeauftragten für Abfall eine 
verantwortliche Person für die Abfallwirtschaft mit der notwendigen Fachkunde be-
stellen. Der Wechsel der verantwortlichen Person ist dem Landratsamt Passau, 
Sachgebiet 52 - Immissionsschutz, unverzüglich und unaufgefordert mitzuteilen.

4. Gewerbeaufsichtsamt
4.1 An allen Anlagenteilen, an denen gesundheitsgefährliche, mineralische sowie ggf. 

silikogene Stäube austreten, sind diese durch entsprechende Einrichtungen abzu-
kapseln, zu erfassen, niederzuschlagen und für Beschäftigte und Dritte ungefährlich 
zu beseitigen. Die entsprechenden Arbeitsplatzgrenzwerte (AGW) dürfen nicht 
überschritten werden.

4.2 Dieselbetriebene Fahrzeuge, die ganz oder teilweise in umschlossenen Arbeitsbe-
reichen eingesetzt werden, müssen mit einem Dieselpartikelfilter ausgestattet sein. 
Die Wirksamkeit der eingesetzten Maßnahmen zur Minderung der Dieselmotore-
missionen ist entsprechend den Vorgaben der TRGS 554 „Abgase von Dieselmoto-
ren“ zu überwachen.

5. Naturschutz
5.1 Die vorhandenen Gehölzstrukturen im Norden und Osten der Fl.-Nr. 445 sind dau-

erhaft zu erhalten (vgl. Festsetzungen Bebauungs- und Grünordnungsplan „SO Kie-
sabbau + Baustoffrecycling Haidhäuser“ vom 26.08.2021) und vor Beeinträchtigun-
gen durch Baumaßnahmen (Überschüttung usw.) zu schützen.

5.2 Die artenschutzrechtlichen Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen sowie Um-
setzung der CEF-Maßnahme sind unter Anleitung einer Umweltbaubegleitung (Bio-
loge/in, Landschaftsplaner/in) umzusetzen.

5.3 Auflagen zu den Vergrämungsmaßnahmen
5.3.01 Die Vergrämung ist durch vorsichtiges Abschälen des Oberbodens inkl. Vegetation 

umzusetzen. Dabei ist wie folgt vorzugehen: Sehr langsames und vorsichtiges Ab-
schälen des Oberbodens und der Vegetation in einer Bodentiefe von ca. 10 cm 
mittels eines Baggers. Die abgeschälten Soden werden zunächst auf Zauneidechsen 
kontrolliert, anschließend seitlich in der Nähe potentieller Rückzugsorte (Böschun-
gen, Gehölzgruppen etc.) gelagert, um darin befindlichen Tieren die Flucht zu er-
möglichen. Im Anschluss wird das abgeschälte Material aus der Fläche entfernt 
(innerhalb eines Tages), um keine Rückzugsstrukturen für rückwandernde Tiere zu 
schaffen. Die Maßnahme ist von einer Umweltbaubegleitung zu überwachen. Ge-
sichtete Tiere sind von ihr sicherzustellen und in geeignete Lebensräume zu ver-
bringen. Das durchführende Personal (Baggerführer u. a.) müssen von der Um-
weltbaubegleitung eingewiesen werden. 

5.3.02 Sonstige Vegetation im Baufeld (insb. entlang der Abbruchkanten im Nordosten 
und Südosten) muss vor Beginn der Maßnahmen durch schonendes Abziehen oder 
Mahd entfernt werden. Das durchführende Personal muss vorher durch eine fach-
kundige Umweltbaubegleitung eingewiesen werden. 

5.3.03 Bei den Baumaßnahmen ist darauf zu achten, im Baufeld im Abstand von 30 Meter 
zu potentiellen Reptilienlebensräumen (Böschungen, Gehölzgruppen etc.) keinerlei 
künstliche oder natürliche Quartierstrukturen anzulegen. Hierzu gehören unter an-
derem Bretter, sonstige Baumaterialien, Sandhaufen, Baumaschinen, Baucontainer 
etc.



5.4 Auflagen zu Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktio-
nalität (CEF-Maßnahme); CEF 1: Neuanlage eines Zauneidechsenlebensraumes

5.4.01 Die CEF-Ausgleichsfläche (Lebensraumneuanlage ist entsprechend dem beigefüg-
ten Lageplan aus dem Gutachten
den Fl.-Nr. 445/2 und 446/0 umzusetzen.

5.4.02 Die beeinträchtigte Fläche ist nach qutachterlicher Einschätzung im Größenverhält-
nis ca. 2:1 (in einer Größe von mind. 2.500 m2) wiederherzustellen.

5.4.03 Auf der zu gestaltenden Fläche ist ein kleinräumiges Mosaik aus vegetationsfreien
und grasigkrautigen Flächen und verbuschten Bereichen oder Gehölzen herzustel-
len. Die Fläche ist mit den notwendigen Habitatelementen (Ruhe- und Fortpflan-
zungsstätten, Sonnenplätze, Jagdhabitate, Winterquartiere) auszustatten. Hierzu
sollen Stein-und Sandschüttungen, Totholzhaufen, Baumstubben angelegt sowie
Gehölzpflanzungen durchgeführt werden. Die Ansaat mit autochthonem Saatgut
(magere Mähwiesen) ist durchzuführen. Auf die Anbindung an potenzielle Wander-
und Ausbreitungskorridore ist zu achten.

5.5 Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen der CEF-Fläche (bis zu einem Zeitraum von
mindestens 8 Jahren auf der CEF-Ausgleichsfläche umzusetzen).

5.5.01 Die verrotteten Totholzstrukturen sind regelmäßig bzw. bedarfsweise zu ergänzen.

5.5.02 Zu stark beschattete Gehölze (insbes. Silberweidenaufwuchs) sind regelmäßig zu-
rückzudrängen.

5.5.03 Die Pflege ist durch eine regelmäßige Mahd der krautigen Vegetation umzusetzen.
Dies erfordert unter Umständen eine zweimalige Mahd pro Jahr. Lichte, magere
Pflanzenbestände können auch in größeren Abständen (etwa alle zwei Jahre) ge-
mäht werden. Das Mahdgut ist aus der Fläche zu entfernen und abzutransportieren.
Bei der Mahd sollen kleinräumig Inseln aus niedrigwüchsigen Gehölzen, Hochstau-
den oder Brombeeren erhalten bleiben. In Abstimmung mit einer Umweltbaube-
gleitung kann die Pflege hinsichtlich der Methode abgeändert werden (Kiesgruben-
typische Maßnahmen, z. B. durch einen Bagger). Eine Schädigung von Zauneidech-
sen ist dabei auszuschließen.

6. Staatliches Bauamt
61 Eine Staubentwicklung in Richtung zur Bundesstraße B 12 zur Gewährleistung der

Verkehrssicherheit ist zwingend zu unterbinden.

6.2 Damit kein Staub oder andere Verschmutzungen durch Fahrzeuge dem Straßen-
körper der Bundesstraße B 12 zugeführt werden können, sind die eingesetzten
Fahrzeuge durch geeignete Maßnahmen (z. B. Reifenwaschanalgen) vor einem Be-
fahren der B 12 zu reinigen.

6.3 Von Fahrzeugen hinterlassene Verschmutzungen im Bereich der Bundesstraße B 12
sind unverzüglich zu entfernen (z. B. mittels Kehrmaschinen).

64 Abwässer und Oberflächenwässer aller Art von Bauflächen, Lagerflächen, ein-
schließlich der Verkehrsflächen, dürfen nicht auf den Straßengrund der Bundes-
straße bzw. in die Straßenentwässerungsanlagen abgeleitet werden.
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7. Abwehrender Brandschutz
7.1 Es ist sicherzustellen, dass für die Feuerwehr an dem Grundwasser-Weiher, aus 

dem das Löschwasser entnommen werden soll, eine geeignete Saugstelle errichtet 
wird. Die Saugstelle muss ganzjährig über eine mindestens 3,5 m breite Zufahrt für 
Fahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 120 kN erreichbar sein, daue-
rhaft freigehalten und nach DIN 14230 gekennzeichnet werden. Die dafür geeig-
nete Stelle ist im Benehmen mit den zuständigen Behörden, dem örtlichen zustän-
digen Kreisbrandmeister und dem Ortskommandanten vor Nutzungsaufnahme fest-
zulegen und herzustellen.

7.2 Für das gesamte Gebäude ist in Abstimmung mit der Brandschutzdienststelle 
(Kreisbrandrat) ein Feuerwehrplan entsprechend dem Merkblatt der Staatlichen 
Feuerwehrschule Würzburg „Feuerwehrpläne und Einsatzpläne“ (Stand 2019/12) 
zu erstellen. Nach Freigabe durch die Brandschutzdienststelle ist der Einsatzplan 
am Objekt zu hinterlegen und in 2-facher Papier-Ausfertigung (Pläne max. DIN A3, 
auf wasserfestem, reißfestem Papier) der örtlich zuständigen Feuerwehr zu über-
geben und in elektronischer Form (.pdf-Format) der Brandschutzdienststelle per 
Email (brandschutzdienststelle@landkreis-passau.de) zu stellen. 
Die Übergabe an die örtlich zuständige Feuerwehr mit den zuständigen Führungs-
dienstgraden des Landkreises muss im Rahmen einer Einweisung/Begehung recht-
zeitig vor Nutzungsaufnahme erfolgen und ist gegenüber der Kreisverwaltungsbe-
hörde schriftlich zu bestätigen. Der Feuerwehrplan ist laufend der aktuellen Situa-
tion anzupassen und der Feuerwehr/Brandschutzdienststelle vorzulegen.  

8. Fachkundige Stelle für Wasserwirtschaft
8.1 Können die unter § 10 Abs. 1 der Verordnung über Anlagen zum Umgamg mit 

wassergefährdenden Stoffen (AwSV) genannten Kriterien nicht erfüllt werden, sind 
die einzelnen Gemisch-Chargen als allgemein wassergefährdend einzustufen. Diese 
müssen dann auf einer wasserundurchlässigen Fläche in der Halle gelagert werden. 
Alternativ dazu können sie auch im Freien in dicht verschlossenen Behältern oder 
Verpackungen, die gegen Beschädigung und gegen die Stoffe beständig und aus-
reichend widerstandsfähig gegen Witterungseinflüsse sind, gelagert werden.

8.2 Ausbauasphalt mit einer PAK-Konzentration von > 25 mg/kg ist in der Halle auf 
einer wasserundurchlässigen Fläche zu lagern.

8.3 Die Selbsteinstufung fester Gemische gem. § 10 Abs. 1 und 2 AwSV ist im Betriebs-
tagebuch zu dokumentieren.

9.  Wasserwirtschaftsamt Deggendorf
9.1 Es ist anhand der Grundwasserpegel (P1.1, P3.1, P5.1, P6.1, P7.1) des Schreibens 

des Landratsamtes Passau vom 21.02.2019, Az. 53.0.09, 6421.4, 2019-07 auf den 
Flurnummern 445, 441, 442, Gemarkung Pocking und 1002 und 1018 Gemarkung 
Kühnham eine Grundwasserüberwachung durchzuführen.

Die Pegel (P1.1, P3.1, P5.1, P6.1, P7.1) sind halbjährlich zu beproben. 

Der jeweilige Untersuchungsbericht ist dem Landratsamt Passau, Sachgebiet 52 - 
Immissionsschutz, in elektronischer Form unter Verwendung einer marktgängigen 
Software (bevorzugt in .pdf-Format) vorzulegen. Der jeweilige Untersuchungsbe-

mailto:brandschutzdienststelle@landkreis-passau.de
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richt muss auch eine Wertung und eine fortführende Zusammenstellung aller getä-
tigten Untersuchungen sowie einen Lageplan enthalten.

Die zu beprobenden Parameter sind der Anlage 4 und 5 des derzeit gültigen Ver-
füllleitfadens (Anforderungen an die Verfüllung von Gruben und Brüchen sowie Ta-
gebauen, Leitfaden zu den Eckpunkten in der Fassung vom 09.12.2005) zu entneh-
men.

9.2 Es wird sich die Änderung der Grundwasserbeobachtung durch die Errichtung wei-
terer Messstellen vorbehalten (Auflagenvorbehalt).

V. Konzentration Baugenehmigung
Diese Genehmigung schließt gem. § 13 BImSchG andere die Anlage betreffende behördli-
che Entscheidungen ein, insbesondere die baurechtliche Genehmigung für die Errichtung 
der asphaltierten Flächen und der Lagerhalle sowie der Lagerung von Baustoffen. Die Bau-
genehmigung wird unter nachfolgenden Bedingung und Nebenbestimmungen erteilt:

1. Mit den Bauarbeiten der Lagerhalle darf erst begonnen werden, wenn dem Landrats-
amt Passau die vollständigen Nachweise für die Standsicherheit, einschließlich der Feu-
erwiderstandsdauer tragender Bauteile, mit dem Prüfvermerk und dem Prüfbericht des 
Prüfingenieurs für Statik vorliegen (Bedingung).

2. Mit der Bauausführung darf erst begonnen werden, wenn die Baubeginnsanzeige und 
die Bescheinigung bzw. Erklärungen nach Art. 62 BayBO, Art. 62a BayBO und Art. 62b 
BayBO dem Landratsamt Passau vorgelegt wurden (mindestens eine Woche vor Bau-
beginn).

3. Der Bauherr ist gesetzlich verpflichtet, alle während der Erdarbeiten zutage tretenden 
Bodendenkmäler unverzüglich dem Landratsamt Passau zu melden. Die Bauarbeiten 
sind an der Fundstelle sofort einzustellen.

4. Der Bauherr hat bei der Ausführung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben an der Bau-
stelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen und An-
schriften des Bauherrn und des Entwurfsverfassers enthalten muss („Bautafel“), daue-
rhaft und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar anzubringen.

5. Auf die Schnurgerüstabnahme wird im gegebenen Baufalle verzichtet. Das Gebäude ist 
entsprechend dem genehmigten Lageplan und Bauzeichnungen auszustecken. Bei Un-
stimmigkeiten ist das Kreisbauamt zu verständigen.

6. Die Ausführung hat nach den geprüften statischen Berechnungen zu erfolgen, wobei 
die Prüfbemerkungen zu beachten sind.

7. Die Ausführung hat nach dem geprüften Brandschutzkonzept zu erfolgen.

VI. Erlöschen der Genehmigung
Diese Genehmigung erlischt, wenn nicht innerhalb eines Zeitraums von zwei Jahren ab 
Bestandskraft dieses Bescheides mit der Errichtung oder dem Betrieb der genannten An-
lage begonnen worden ist.

VII. Kostenentscheidung



1. Dieser Bescheid ergeht kostenpflichtig. Die Josef Meier GmbH & Co. KG hat die Kosten
des Verfahrens zu tragen.

2. Die Kosten werden auf eine Höhe von festgesetzt.

Gründe:
L.

Genehmigung

Anlagen- und Vorhabensbeschreibung:
Die Antragstellerin betreibt als Hoch- und Tiefbau Unternehmen bereits am Betriebsgelände
ein immissionsschutzrechtlich genehmigtes Kieswerk, eine Asphaltmischanlage sowie Zwi-
schenlagerflächen und eine Aufbereitungsanlage in Form von Brechen und Sieben von bitumi-
nösem Straßenaufbruch auf den Grundstücken mit den Flurnummern 441, 442, 443/1 sowie
434 Gemarkung Pocking, Stadt Pocking und 1002, 1003, 1006/1, 1006/2, 1007/2, 1007/3 Ge-
markung Kühnham, Stadt Pocking. Die 0.g. Anlagen sollen nun durch das beantragte Vorhaben
e Zwischenlagerung von gefährlichen Abfällen,

auf den Grundstücken mit den FFumummern 445, 445/2, 442, 443/1, 444, 445/1, Gemarkung
Pocking, Stadt Pocking künftig ergänzt bzw. ersetzt werden. Die Lagerung von gefährlichen
Abfällen wird erstmals beantragt.

Die Anlieferung des Bauschutts, Straßenaufbruchs und der mineralischen Baustellenabfälle
durch LKW oder Privatanlieferung per PKW erfolgt über die bereits vorhandene Zufahrt des
Betriebsgeländes. Zusätzlich wird die vorhandene Waage des Kieswerks zur Erfassung des
gelieferten Materials genutzt, bevor es in die beantragte Anlage verbracht wird. Es soll durch
Eingangskontrollen sichergestellt werden, dass keine unzulässigen Stoffe auf den Zwischenla-
gerplatz gelangen. Die Abfälle werden nur angenommen,
wenn die erforderliche Dokumentation Verantwortliche Erklärung bzw. grundlegende Charak-
terisierung, Probenahmeprotokoll, Laborbefund, Herkunftsnachweis oder dergleichen) vor-
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